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Zl.: 5527/J-NRj90, betreffend "Vorstands

besetzung bei der ÖMVIf 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beaptworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

"Haben Sie mit Vert.retern der ÖIAG bzw. der ÖI'1V Gespräche 

Uber die anstehende Vorstandsbesetzung bei der öMV geführt?" 

~'~Jenn ja, mi t wem?" 

Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern der ÖMV AG ist ent

sprechend den gesellschaftsr~0~tlichen BestiMmungen aus

schließlich Angelegenheit des Aufsichtsrates der ÖMV AG. Ich .:. 
wurde jedoch seitens des Vorstandes der ÖIAG informiert, daß 

der Vorstand der ÖIAG und der Vorstand der Austrian Indu

stries AG als Mehrheitsaktionär der öMV AG nach ordnungs

gemäßer Durchführung des Ausschreibungsverfahrens der Meinung 

seien, daß Herr Mag. Klima der geeignetste Kandidat fUr die 

Besetzung der vakanten Vorstandsposition bei der ÖMV AG sei 

und daß die Vertreter der Austrian Industries AG im Auf

sicht.srat 'der öMV AG den Genannten daher im Aufsichtsrat zur 
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Bestellung vorschlagen wUrden. Dementsprechend wurde Herr 

Mag. Klima mittlerweile vom Aufsichtsrat der ÖMV AG zum Mit

glied des Vorstandes der öMV AG bestellt. 

Zu Fraqe 3: 

"{'Jenn ja zu Frage 1. mit welchem Ergebnis?" 

Wie bereits zu Frage 1 ausgefUhrt. ist die Bestellung von 

Vorstandsmitgliedern ausschließlich Sache des Aufsichtsrates 

einer Gesellschaft. Somit habe ich den Bericht des Vorstandes 

der öIAG zur Kenntnis genommen. 

Zu FragEL.!.;.. 

"Werden Sie auf die öIAG dahingehend Einfluß nehmen, daß es 

zu einer fairen Ausschreibung des Postens eines stellver

tretenden Generaldirektors bei der öMV kommt?" 

Die zuständigen Unternehmensorgane haben die gesetzlichen 

Bestimmungen Uber ein ordnungsgemäßes Ausschreibungsverfahren 

eingehalten. 

Richtigstellend ist darUberhinaus anzufUhren, daß nicht Herr 

Mag. Klima. sondern der bereits im Vorstand 'der ÖMV AG ver

tretene Herr Dr. Schenz zum Generaldirektor-Stellvertreter 

der öMV AG bestellt wurde. 

Zu Frage 5: 

"Sind Sie fUr eine externe Beurteilung der Bewerber fUr den 

Posten eines stellvertretenden Generaldirektors bei der ÖMV?" 

Die Frage der Beurteilung von Bewerbern fUr Vorstandspositio

nen ist ausschließlich Angelegenheit der Unternehmensorgane. 
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Zu F1;age 6: 

"Findet die bei der ÖMV geplante Änderung der Vorstands

geschäftsordnung einzig zu dem Zweck, eine politisch moti

vierte Vorstandsbesetzung durchzuführen, Ihre Zustimmung?fI 

Die Festlegung von Vorstandsgeschäftsordnungen bei der ÖMV AG 

ist ausschließlich Angelegenheit der Organe derÖMV AG und 

bedarf nicht meiner Zustimmung. 

Zu F:r.QSLe 7: 

"Sind Sie dafür, daß wichtige Funktionen, wie die eines Per

sonaldirektors der ÖMV zumindest firmenintern ausgeschrieben 

'-"erden?" 

Die Besetzung VQn firmeninternen Funktionen der ÖMV AG ist 

Angelegenheit des Vorstandes der ÖMV AG. Wie mir die öIAG 

mitteilte, wurden vom Vorstand der ÖMV AG mehrere interne 

Kandidaten beurteilt, Der neue Personaldirektor der ÖMV AG 

wurde schließlich durch einstimmigen Vorstandsbeschluß be

stellt. 
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